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Fragen und Antworten

Erwerbsminderungsrente und Berufsunfähigkeitsversicherung

Frage: Was versteht man unter der Erwerbsminderungsrente?

Antwort: Die Berufsunfähigkeitsrente wurde mit Wirkung vom 31.2.2000 abgeschafft und durch eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (Erwerbsminderungsrente) ersetzt. Es gilt aber der Grundsatz der Vertrauensschutzsicherung, d.h. wer vor dem 01.01.2001 Ansprüche aus der Rente erworben hat, bekommt sie weiterhin gezahlt. 

Frage: Wie wird die Rente berechnet ?

Antwort: Die Rente wird wie die Altersrente berechnet, nur dass davon 2/3 der Altersrente zur Auszahlung kommt. 

Frage: Wer bekommt die Erwerbsminderungsrente ? 

Antwort: Versicherte, die vor dem 2.1.1961 geboren sind und berufsunfähig im Sinne des bis zum 31.12.2000 gültigen Rechts sind, können eine Erwerbsminderungsrente erhalten. Wer noch mindestens 3, aber weniger als 6 Stunden pro Tag arbeiten kann, muss die Tätigkeit annehmen, um nicht die halbe Erwerbsminderungsrente zu verlieren. Wenn jedoch der Arbeitsmarkt keine entsprechende Stelle bietet, hat man Anspruch auf die volle Rente. Grundsätzlich gilt: Wer nach dem 1.1.1961 geboren wurde, hat keinen Anspruch mehr auf eine gesetzliche Rentenzahlung, muss also jede Tätigkeit annehmen, die im Rahmen der Restleistungsfähigkeit möglich ist.

Frage: Wie wird die Berufsunfähigkeitsrente nach altem Muster gezahlt ? 

Antwort: Wer vor dem Stichtag geboren wurde, kann sich auf den Vertrauensschutz berufen, jedoch wird die BU-Rente nur noch in Höhe der halben Erwerbsminderungsrente gezahlt. Der Vorteil liegt darin, dass wenn jemand in einer Tätigkeit mehr als 6 Stunden arbeiten kann, trotzdem die halbe Erwerbsminderungsrente erhält. 

Frage: Wann ist jemand berufsunfähig ? 

Antwort: Man ist berufsunfähig, wenn die Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung im Vergleich zu einem gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf weniger als die Hälfte gesunken ist und er in keinem anderen zumutbaren Beruf in größerem Maße tätig werden kann. 

Frage: Wovon hängt die Zumutbarkeit ab ? 

Antwort: Sie hängt ab von der Ausbildung, vom bisherigen beruflichen Werdegang und seiner tariflichen Einstufung. 

Frage: Wie lange und in welcher Form wird die Rente gewährt ? 

Antwort: Es kann eine Zeitrente oder auch eine Rente auf Dauer gewährt werden. Wenn die jeweiligen Voraussetzungen gegeben sind, kann die Rente auch in eine Rente wegen voller Berufsunfähigkeit oder in eine Altersrente umgewandelt werden. Die Umwandlung von einer Berufsunfähigkeitsrente in eine Regelaltersrente geschieht automatisch, wenn das 65. Lebensjahr erreicht wurde. 

Frage: Was passiert mit Nebeneinkünften ? 

Antwort: Werden neben der Rente weitere Einkünfte in Höhe von monatlich mehr als 325 € erzielt, kann die Rente gekürzt werden oder ganz wegfallen. Hierzu gibt es Hinzuverdienstgrenzen. Hat man neben der Berufsunfähigkeitsrente Ansprüche aus der Unfallversicherung, so kann es passieren, dass die Berufsunfähigkeitsrente zum vollen oder teilweisen Ruhen kommt. 

Frage: Welche Hinzuverdienstgrenzen gibt es ? 

Antwort: Man kann bis zu 325 € hinzuverdienen. Verdient man mehr, wird die Rente nur noch anteilig gezahlt. Es gibt hierbei persönliche Obergrenzen, die individuell berechnet werden muss. Als Faustregel gilt: Je höher das Arbeitseinkommen vor Eintritt der Rente, desto höher die Verdienstgrenze. 

Frage: Was kann man machen, um einer zu geringen Versicherungsleistung zu entgehen ? 

Antwort: Wer vermeiden möchte, dass er im Falle einer verminderten Erwerbsmöglichkeit zu wenig Leistungen erhält, sollte entsprechende Vorsorgemaßnahmen wahrnehmen. Der Versicherungsmarkt bietet dazu eine private Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Frage: Was muss man unbedingt beachten, wenn man eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt ? 

Antwort:

·  Man sollte eine Versicherung so schnell wie möglich abschließen, da auch schon geringe Vorerkrankungen dazu führen können, dass der Versicherungsschutz eingeschränkt wird.

·  Wird die Berufsunfähigkeit in Verbindung mit einer Kapitallebensversicherung angeboten, kann das dazu führen, dass diese Versicherung durch die Sparanteile teuer wird und zudem die Berufsunfähigkeitsrente an die Versicherungssumme gekoppelt wird, was dazu führt, dass man eine hohe Prämie zahlen muss, um eine angemessene Rente zu erhalten. Außerdem kann es dazu führen, dass man den Versicherungsschutz verliert, sollte man aus finanziellen Gründen die Beiträge stunden müssen.

·  Wenn man die Berufsunfähigkeit ohne lästige Risiko- oder Kapitalversicherung möchte, so sollte man eine selbständige Berufsunfähigkeitsversicherungen auswählen. Viele Lebensversicherungen bieten diesen günstigen Versicherungsschutz ohne „Trägerversicherung“ an.

Frage: Welche Fallen können im Versicherungsvertrag verborgen liegen ? 

Antwort: Sie sollten den Versicherungsantrag gründlichst durchlesen. Vor allem sollte man(n) sich nicht darauf verlassen, dass der Versicherungsvertreter das schon korrekt ausfüllt. Vielen Vertretern sind die Besonderheiten und Risiken bei der Versicherung von homosexuellen Kunden vollkommen fremd. Hier liegt eine der größten Fallen überhaupt.

Insbesondere sollten Sie folgende Punkte prüfen:

·  Enthält der Vertrag eine abstrakte Verweisungsklausel ?

Mit dieser Klausel können Versicherungsgesellschaften ihre Kunden, die nicht einmal mehr halbtags in ihrem Beruf arbeiten können, auf einen anderen Beruf verweisen. Dieser Beruf muss zwar der Ausbildung und der bisherigen Stellung entsprechen, wobei es dem Kranken aber überlassen bleibt, einen derartigen Beruf zu finden. Somit geht der Kunde im Falle der eingeschränkten Berufsunfähigkeit leer aus.

·  Laufzeit des Vertrages

Einige Versicherer bieten einen Versicherungsschutz an, der bis zum 50. oder 55. Lebensjahr anläuft. Darauf sollte man sich nicht einlassen, da mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, berufsunfähig zu werden. Der Versicherungsschutz sollte erst mit dem 60. Lebensjahr oder noch später enden. Bieten Versicherungen variable Verträge an, so kann sowohl die Laufzeit verlängert als auch die Versicherungssumme erhöht werden, ohne dass eine erneute Gesundheitsprüfung erforderlich wird.

Frage: Wann werden Leistungen fällig ? 

Antwort: Man sollte eine Versicherung wählen, die bei einer Berufsunfähigkeit 50 % leistet. Wählt man eine sogenannte „Staffelversicherung“, die bei einer Berufsunfähigkeit von 75 % eine Vollrente zahlt, so kann die Berechnung problematisch werden, so dass man unter Umständen niemals eine Rente bekommt. Weiterhin ist zu beachten, dass die Versicherung bereits dann in die Pflicht genommen werden kann, sobald eine Berufsunfähigkeit von mindestens 6 Monaten Dauer entsteht. Eine dauerhafte Berufsunfähigkeit von 3 Jahren wird nur selten von den Ärzten attestiert. Darüber hinaus sollte man einen rückwirkenden Leistungsbeginn vereinbaren. Dadurch erhält man die Versicherungsleistungen ab Beginn der tatsächlichen Berufsunfähigkeit. Dieses ist besonders wichtig für Selbständige ohne Krankentagegeldversicherung, da viele Versicherer die Berufsunfähigkeit erst ab dem 7. Monat zahlen. 

Frage: Worauf muss ich achten, wenn die Gesundheitsprüfung ausgefüllt wird ? 

Antwort: Man muss alle Krankheiten und Verletzungen, die man gehabt hat, im Versicherungsantrag angeben. Sollte es nämlich sein, dass man eine auch noch so unwesentliche Krankheit übersieht, und es gelingt der Versicherung nachzuweisen, dass diese Sache in direkter Verbindung mit der Berufsunfähigkeit liegt, so kann es dazu führen, dass der Versicherungsschutz verloren geht, wodurch keine Leistung seitens der Versicherung erfolgt. Demnach sollte man sehr sorgfältig vorgehen, wenn man die Gesundheitsfragen beantwortet. Sollte man im Krankenhaus gewesen sein, so sollten Fragen dazu einen Zeitraum umfassen, der bis zu 10 Jahre zurückliegt. Ambulante Behandlungen sollten die letzten 5 Jahre beinhalten. Ist man nicht sicher, ob man die Fragen korrekt beantwortet hat, sollte man den Hausarzt befragen. Eine Haftung für Falschaussagen kann man dadurch ausschließen, dass man einen entsprechenden Zusatz in die Fragen einfügt, der besagt, dass die Versicherungsgesellschaft sich in Zweifelsfragen an den Hausarzt werden solle.

ACHTUNG: Bei vielen Versicherungen zählt auch ein negativer HIV-Tests zur ärztlichen Untersuchung. Im Zweifelfall daher auch die Tests der letzten 5 Jahre mit angeben oder ggf. den Vertreter um eine schriftliche (!) Stellungnahme seiner angebotenen Versicherung zur Versicherbarkeit von Homosexuellen bitten.

Frage: Rücktrittsrecht der Versicherung. 

Antwort: Man sollte eine Versicherung wählen, die das Rücktrittsrecht auf 5 Jahre beschränkt. Es gibt auch Versicherungen, welche die Rücktrittsfrist auf 10 Jahre festgelegt haben. Hinweis: Es gibt Versicherungen, die bei unverschuldeten Versicherungsangaben nicht nur den Vertrag kündigen, sondern statt dessen die Beitragssätze anheben. Man sollte eine Gesellschaft aussuchen, die darauf verzichtet.
